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▶▶ Verfahrensmangel
zuwarten auf Beschwerdebegründung 

| Wenn sich ein Beschwerdeführer ausdrücklich die Begründung seiner 
Beschwerde vorbehalten hat, muss das Gericht mit einer der Beschwerde 
nicht stattgebenden Entscheidung eine angemessene Zeit warten, sofern 
es für die Begründung keine Frist gesetzt hat (BGH 2.3.17, V ZB 138/16, 
 Abruf-Nr. 193922). |

Wenn das Beschwerdegericht i. d. S. verfrüht entscheidet, macht dies einen 
Beschluss aber nur angreifbar, wenn dargelegt wird, was der Betroffene im 
Falle des Zuwartens des Beschwerdegerichts noch vorgetragen hätte. Nur 
dann ist möglich, dass die Beschwerdeentscheidung auf dem Verfahrens-
mangel beruht.

merKe | Auch Mängel im Abhilfeverfahren führen nur zur Aufhebung der 
 Beschwerdeentscheidung, wenn sie entscheidungserheblich sind. Mängel kön-
nen durch das Beschwerdegericht z. B. dadurch geheilt werden, dass es die 
 Beteiligten über die Nichtabhilfe unterrichtet und insbesondere dem durch diese 
Entscheidung nachteilig Betroffenen zumindest dadurch Gelegenheit zur ergän-
zenden Stellungnahme gibt (BGH NVwZ 11, 127). 
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Abruf-nr. 193922

Beschwerdegericht 
kann mängel heilen

▶▶ VKH
Kein VKH-Vorschuss nach rechtskräftiger Scheidung

| Neben dem allgemeinen Lebensbedarf ist in § 1360a Abs. 4 BGB aus-
drücklich ein darüber hinausgehender Anspruch auf Zahlung eines VKH-
Vorschusses geregelt. Diese Regelung ist auf den Familien- und auf den 
Trennungsunterhalt (über § 1361 Abs. 4 S. 4 BGB) beschränkt (BGH 12.4.17, 
XII ZB 254/16, Abruf-Nr. 193864). |

Für den nachehelichen Unterhalt ist § 1360a Abs. 4 BGB auch nicht entspre-
chend anwendbar, weil diese unterhaltsrechtliche Beziehung nicht in glei-
chem Umfang Ausdruck einer besonderen Verantwortung des Verpflichteten 
für den Berechtigten ist, die derjenigen von Ehegatten vergleichbar ist.

merKe | Vom BGH nicht entschieden ist, ob eine Vorschusspflicht für eine im 
Verbund anhängig gemachte Folgesache auch nach deren Abtrennung und nach 
Rechtskraft der Scheidung fortbestehen kann, wenn zuvor rechtzeitig ein ent-
sprechender Antrag gestellt wurde und der Berechtigte damit alles zur Verwirk-
lichung seines Anspruchs getan hat. Hierfür spricht einiges (OLG Frankfurt Fam-
RZ 93, 1465; vgl. auch OLG Karlsruhe FamRZ 00, 431 zur Weiterverfolgung des 
Vorschussanspruchs im Unterhaltsrechtsstreit des Kindes gegen den Vater nach 
Beendigung der Instanz). Gleiches gilt, wenn der Verpflichtete sich hinsichtlich 
des Vorschusses in Verzug befand (vgl. dazu OLG Frankfurt MDR 05, 590 f. m.w.N).
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Abruf-nr. 193864

Kein § 1360a Abs. 4 
BGB (auch nicht 
analog) für nachehe-
lichen unterhalt


